
Wie stelle ich die Parkscheibe korrekt?

Beachten Sie bitte: In Wertingen 
gilt auf allen zeitbegrenzten Park-
flächen Parkscheibenpflicht!
Auf der Parkscheibe wird die 
eigene Ankunftszeit nicht exakt 
angegeben, sondern in halben 
Stunden. Dabei gilt: Es wird stets 
auf die nächste volle halbe Stun-
de aufgerundet. Wer also um 
08:50 Uhr ankommt, der stellt 
die Parkuhr auf 09:00 Uhr –  

und auch wer um 08:31 Uhr ankommt, darf den 
Zeiger entsprechend auf 09:00 Uhr stellen.

 
parken stadt wertingen

bequem und kostenlos Parken: 
Wertingens öffentliche ParkPlätze  
und die ausgeWiesene 30er-zone

Willy Lehmeier 
1. Bürgermeister

sehr geehrte Verkehrsteilnehmerin, 
sehr geehrter Verkehrsteilnehmer,

in der Wertinger Innenstadt sind alle 
öffentlichen Parkplätze gebührenfrei. 
Vor vielen Geschäften bieten wir 
Ihnen sogar Parkmöglichkeiten direkt 
„vor der Ladentüre“. 

Egal ob Einkäufer, Tagesgast oder 
Berufs-Parker: Unterm Strich findet 
hier jeder Innenstadt-Besucher eine 
passende Lösung!

Dieser Flyer soll Sie kurz informieren und durch die Park-
möglichkeiten der Stadt Wertingen führen. Ich wünsche 
Ihnen einen entspannten Aufenthalt in unserem Städtle.

Ihr

INFORMATIONEN & KONTAKT
Stadt Wertingen, Rathaus
Schulstraße 12 | 86637 Wertingen | Telefon (0 82 72) 84-0
EMAIL: poststelle@vg-wertingen.de | www.wertingen.de



Verkehrsregelung  
in der innenstadt

In der Innenstadt von Wertin-
gen besteht eine eingeschränkte 
 Halte verbotszone, die an den Ein- 
und Ausfahrten durch entsprechende 
Schilder gekennzeichnet ist.

geschWindigkeit

In der Wertinger Innenstadt gilt 
 maximal Tempo 30 km/h.  
Hier ist eine besonders vorsichtige 
Fahr weise angebracht um auf die 
Belange anderer Verkehrsteilnehmer  
wie z. B. Kinder und ältere Menschen 
rücksichtsvoll einzugehen.

halten und Parken

Auf den markierten Parkflächen  
ist die Parkdauer werktags  
(Montag bis Samstag) in der Zeit  
von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr  
auf zwei Stunden begrenzt.  
Achten Sie darauf, Ihre Ankunftszeit 
auf der Parkscheibe korrekt einzu-
stellen. Außerhalb der Markierungen 
gilt das eingeschränkte Halteverbot.  
Auf Gehwegen ist das Parken und 
Halten nicht erlaubt.

Parkanlagen

Einkaufsnahe Parkmöglichkeiten 
bieten wir Ihnen an den sieben  
großflächigen Parkanlagen  
am Rande der Innenstadt.

parken  

auf allen  

plätzen  

frei!

Das Parken ist auf allen Parkplätzen und  
Straßen gebührenfrei. Auf zeitbegrenzten 
Parkflächen besteht Parkscheibenpflicht!

P1   Laugnaplatz 

Höchstparkdauer unbegrenzt

P2   Stadtmühle
Höchstparkdauer 3 Stunden

P3   Thürheimer Tor
Höchstparkdauer 2 Stunden

P4   Badgasse
Höchstparkdauer 2 Stunden

P5  Stadthalle (Tiefgarage)
Höchstparkdauer 3 Stunden

P6   Dillinger Straße
Höchstparkdauer unbegrenzt

P7   Zusamparkplatz
Höchstparkdauer 2 Stunden

  orange markierte Straßen (nur auf markierten Fächen)

Höchstparkdauer 2 Stunden

  Schwerbehindertenparkplätze
Stadtmühlparkplatz Zusamparkplatz

Badgasse Pfarrgasse

vor der »NKD-Filiale« am Marktplatz vor dem ehem. Amtsgericht, Schulstr. 10

vor dem »Drogeriemarkt Müller« in der Hauptstraße
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